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Erster Teil: Einführung 

1 Einleitung 

Eine gesetzliche Regelung zur Bestandsübertragung existiert seit der Ge-
burtsstunde der staatlichen Versicherungsaufsicht in Deutschland und war 
bereits in der ersten Kodifizierung des Versicherungsaufsichtsrechts, dem 
Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12.05.19011

enthalten. Die Regelung wurde im Laufe der Zeit mehrfach ergänzt und ihr 
Anwendungsbereich – sowohl durch die Transformation europäischer 
Richtlinienvorgaben als auch durch Vorgaben des BVerwG und des 
BVerfG – erweitert. Im Zuge der Harmonisierung des aufsichtsrechtlichen 
Rahmens innerhalb der EU kam es zur Einführung einer direkten staatli-
chen Aufsicht über Rückversicherungsunternehmen und damit auch zu ei-
ner Regelung der Bestandsübertragung von Rückversicherungsunterneh-
men nach § 121f VAG. 

Die Möglichkeit der Übertragung von ganzen Beständen, also eines Bün-
dels an Versicherungsverträgen, stellt eine versicherungsrechtliche Beson-
derheit dar.2 Das Zivil- und das Aufsichtsrecht stehen dabei in einem nicht 
voneinander zu trennenden Verhältnis: Weder können die Rechtsfolgen der 
vertraglichen Übertragung eines Versicherungsbestandes ohne eine öffent-
lich-rechtliche Genehmigung eintreten, noch kann eine solche Genehmi-
gung ohne einen zugrunde liegenden privatrechtlichen Vertrag erteilt wer-
den. Dabei ist die Art und Weise der zivilrechtlichen Übertragung für die 
Anwendung der Vorschriften des VAG grundsätzlich nicht relevant; ent-
scheidend ist vielmehr, dass ein Bestand von Versicherungsverträgen nach 
den Grundsätzen des Privatrechts übertragen werden soll. 

Die Besonderheit der Bestandsübertragung besteht darin, dass die betroffe-
nen Versicherten als Gläubiger des jeweiligen Versicherungsvertrags nicht 
direkt beteiligt werden. Ihre Rechtsstellung wird aber in höchstem Maße 
beeinträchtigt, da mit einer Bestandsübertragung auch eine Schuldüber-
nahme i. S. d. §§ 414 ff. BGB erfolgt, die zwischen dem ursprünglichen 
Schuldner und dem Neuschuldner (Übernehmer) vereinbart wird. Im Hin-

1 RGBl. 1901, 139. 
2 Müller-Magdeburg, Bestandsübertragung, S. 2.
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blick auf den Übertragungsvertrag ist der Versicherungsnehmer Dritter, 
weshalb ihm gegenüber ein Schuldnerwechsel vollzogen wird: So sieht er 
seinen Versicherungsvertrag innerhalb des zu übertragenden Bestandes von 
einem zum anderen Versicherungsunternehmen und damit zu einem neuen 
Vertragspartner wechseln, obwohl er mit diesem nicht kontrahiert hatte und 
dies möglicherweise auch nicht seinem Willen entspricht. Ist der Versiche-
rungsnehmer bei einem VVaG gleichzeitig Mitglied, können zusätzlich 
dessen Mitgliedschaftsrechte stark beeinträchtigt werden. Deshalb ist zum 
Schutz einer Vertragspartei bei gegenseitigen Verträgen eine Auswechslung 
des Schuldners grundsätzlich nur mit Zustimmung des Gläubigers nach 
§ 415 Abs. 1 BGB möglich.3 Bei der Übertragung eines Versicherungsbe-
standes dagegen wird dies nicht verlangt; vielmehr ist die Anwendung des 
§ 415 Abs. 1 BGB im VAG ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt sowohl 
bei der Übertragung eines Erst- als auch eines Rückversicherungsbestandes 
(vgl. §§ 14 Abs. 5 bzw. 121f Abs. 1 VAG). Damit setzt eine aufsichtsrecht-
liche, öffentlich-rechtliche Regelung eine Schutzvorschrift des privaten 
Schuldrechts außer Kraft. Das Spannungsverhältnis zwischen Aufsichts-
und Zivilrecht hat der Gesetzgeber zu Gunsten des Aufsichtsrechts ent-
schieden und als Ausgleich ein öffentlich-rechtliches Genehmigungsver-
fahren angeordnet, durch das die Versichertenbelange gewahrt werden 
soll.4 Denn erst mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung gehen die 
Rechte und Pflichten aus den Versicherungsverhältnissen auf den über-
nehmenden Versicherer über. Aufgrund der „Doppelköpfigkeit“ der Be-
standsübertragung sind die privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Kom-
ponente streng voneinander getrennt zu halten, obwohl gleichzeitig ihr Zu-
sammenspiel charakteristisch ist.5 Diese Zweiteilung der Bestands-
übertragung – zum einen die privatrechtliche Übertragung und zum 
anderen die öffentlich-rechtliche Genehmigung – gilt sowohl bei § 14 VAG 
als auch bei § 121f VAG. Bei dem Instrument der Bestandsübertragung 
kommt insofern der Antagonismus des Versicherungsrechts6 in jeweils nur 
einer Vorschrift besonders deutlich zum Ausdruck. 

3 Palandt/Grüneberg, BGB, Überbl. v. § 414 Rn. 1.
4 Bähr/Rüdt, Hdb VersAufsR, § 14 Rn. 1 f.
5 Müller-Magdeburg, Bestandsübertragung, S. 3, 4; Scharping, Die Bestandsübertragung, S. 51.
6 Präve VersR 2012, 657, der damit grundsätzlich die unterschiedlichen Interessenausgleiche beschreibt, 

einmal des Versicherungsprivatrechts (VN zu VU) und einmal des Versicherungsaufsichtsrechts (staatlicher 
Schutz der VN).
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Aus der Wechselbeziehung von aufsichtsbehördlicher Genehmigung und 
privatrechtlichem Vertrag entstehen nicht unerhebliche Spannungsfelder 
schon bei Bestandsübertragungen, die innerhalb des Geltungsbereiches der 
deutschen Zivil- und Aufsichtsgesetze vorgenommen werden sollen. Weite-
re Rechtsfragen entstehen dementsprechend auf internationaler Ebene, 
wenn Versicherungsbestände grenzüberschreitend übertragen werden und 
auch, wenn es um den Bereich der Übertragung von Rückversicherungsbe-
ständen geht. Obwohl der aufsichtsrechtliche Rahmen innerhalb Europas
weitestgehend harmonisiert ist, sind damit aber etwa in der Zusammenar-
beit der Aufsichtsbehörden noch nicht alle Rechtsfragen gelöst. Insbeson-
dere bestehen Unklarheiten beim Rechtsschutz oder bei der Nutzung von 
ausländischen zivilrechtlichen Möglichkeiten zur Haftungsbeendigung. 
Hinzu kommt, dass die bestandsübertragungsspezifischen Vorschriften des 
VAG nicht alle denkbaren Konstellationen von Übertragungen gesetzlich 
regeln. Vielmehr bestehen Regelungslücken, insbesondere für grenzüber-
schreitende Übertragungen. Darüber hinaus finden sich im VAG auch keine 
Regelungen zur Bestandsübertragung von Rückversicherungsbeständen 
zwischen Erstversicherern oder der Übertragung eines Rückversicherungs-
bestandes eines Erstversicherers auf einen Rückversicherer. 

Die praktische Relevanz von Bestandsübertragungen steht im Gegensatz zu 
den eher knappen und daher auch nicht erschöpfenden Rechtsregelungen. 
Bestandsübertragungen haben sichtbar an Bedeutung gewonnen. So zeigen 
die amtlichen Veröffentlichungen der BaFin, dass zwischen 2009 und ein-
schließlich 2013 insgesamt 80 Bestandsübertragungsverträge genehmigt 
wurden. Darüber hinaus war die BaFin an 113 Übertragungen gem. § 111d 
VAG beteiligt.7 Auch das Geschäft mit der Abwicklung von Altbeständen 
floriert, wobei Übertragungen von sog. Run-Off-Beständen im Rückversi-
cherungsbereich gemeint sind.8 Ihre Bedeutung nahm nicht zuletzt auch 
deshalb zu, weil im Laufe der Zeit vielfältige Einsatzmöglichkeiten des In-
struments der Bestandsübertragung erkannt wurden. Während sie ur-
sprünglich – eher restriktiv – nur als Möglichkeit verstanden wurde, in Sa-
nierungsfällen eine zügige und vereinfachte Übertragung zu gewährleisten, 
ist sie nun grenzüberschreitend möglich und wird als rechtliches Gestal-

7 Eigene Auswertung des BaFin-Journals (Ausgaben 01/2009 bis 04/2014), unter: <www.bafin.de/DE/
DatenDokumente/Dokumentenlisten/ListeBaFinJournal/liste_bafinjournal_node.html>, aufgerufen am 
14.06.2014. Dabei handelte es sich um Übertragungen von Erst- und Rückversicherungsbeständen.

8 Vgl. hierzu: Thomas VW 2012, 257.
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tungsinstrument zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit von Versiche-
rungsunternehmen genutzt. Das BVerwG9 bestätigte in einigen Entschei-
dungen, dass Versicherer Bestandsübertragungen zur unternehmensinter-
nen Umstrukturierung nutzen können; der Anwendungsbereich ist nicht auf 
den Sanierungsfall notleidender Versicherungsunternehmen beschränkt.10

Eine unübersehbare Dynamik entwickelte die Bestandsübertragung im Be-
reich der Rückversicherung. Das achte Gesetz zur Änderung des VAG so-
wie zur Änderung des FinanzdienstleistungsG vom 28.05.200711 transfor-
mierte die Rückversicherungsrichtlinie12 in deutsches Recht; dem folgte 
das neunte Gesetz zur Änderung des VAG vom 23.12.200713. Jüngere Än-
derungen des VAG und auch des § 121f VAG ergaben sich durch das Jah-
ressteuergesetz 2010.14 Mit den §§ 121f und 121i Abs. 4 VAG bestehen
seither auch Möglichkeiten des Portfoliotransfers im Rückversicherungsbe-
reich. Eine grundlegende Reform des VAG durch ein zehntes Gesetz zur 
Änderung des VAG stand zuletzt unmittelbar bevor, wurde aber entspre-
chend der Solvency II Rahmenrichtlinie15 (bislang noch) nicht umgesetzt. 

In der vorliegenden Arbeit werden für den Bereich der Bestandsübertra-
gungen nach § 14 bzw. § 121f VAG aus der historischen Entwicklung her-
aus die relevanten zivil- und aufsichtsrechtlichen Problemfelder beleuchtet. 
Die Vorgehensweise bei der Untersuchung des Instruments der Bestands-
übertragung im Erst- und Rückversicherungsbereich wird im Folgenden 
dargestellt. 

9 BVerwG VersR 1994, 541 ff.; BVerwG VersR 1994, 797 ff.; BVerwG VersR 1996, 569 ff.
10 BVerwG VersR 1996, 569, 570. Das Urteil wurde mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen und führte 

letztlich zu den Entscheidungen des BVerfG vom 26.07.2005 (NJW 2005, 2363 ff. und 2376 ff.). Auch das 
BVerfG hat den Anwendungsbereich des Instruments der Bestandsübertragung nicht auf Sanierungsfälle 
beschränkt.

11 BGBl. I 2007, 923.
12 Richtlinie 2005/68/EG v. 16.11.2005 über die Rückversicherung und zur Änderung der Richtlinien 

73/239/EWG, 92/49/EWG des Rates sowie der Richtlinien 98/78/EG und 2002/83/EG; ABl. EU L 323/1
v. 9.12.2005.

13 BGBl. I 2007, 3248.
14 BT-Drucks. 17/2249; BT-Drucks. 17/2823 und BR-Drucks 679/10; BR-Drucks 679/10(B). 
15 Richtlinie 2009/138/EG v. 25.11.2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 

Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II); ABl. EU L 335/1 v. 17.12.2009.
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2 Vorgehensweise 

Die Entwicklung des Instruments der Bestandsübertragung ist in jüngerer 
Zeit äußerst rasant. Dies gilt sowohl im Hinblick auf die europäische 
(Voll-)Harmonisierung des Versicherungsaufsichtsrechts als auch auf die 
gestiegene praktische Bedeutung. Daher soll mit der vorliegenden Arbeit 
die Übertragung von Versicherungsbeständen im Erst- und Rückversiche-
rungsbereich dargestellt werden. 

Neben der abstrakten Untersuchung des rechtlichen Spannungsfelds zwi-
schen Zivil- und Aufsichtsrecht und der jeweils differenzierten Sichtweise 
konkreter Sachverhaltskonstellationen, werden auch grenzüberschreitende 
Vorgänge behandelt. § 14 VAG und § 121f VAG werden dabei als die auf-
sichtsrechtlichen Grundnormen verstanden und stellen daher den wesentli-
chen Untersuchungsgegenstand dar, wenngleich die weiteren Vorschriften 
zur Bestandsübertragung der §§ 14 Abs. 2, 14a, 44, 44a, 108, 111d, 121f
Abs. 2 und 121i Abs. 4 VAG ebenfalls mit einbezogen werden. Die Arbeit 
gliedert sich in fünf Teile wie folgt:

Der erste Teil ist als grundlegende Einführung in den Themenkomplex der 
Bestandsübertragung anzusehen. Hierbei werden insbesondere die grund-
legenden Begriffsbestimmungen und spezifische Abgrenzungen vorge-
nommen. Dazu zählen etwa die Definition des Versicherungsbestandes 
aber auch die gesellschaftsrechtlichen Anforderungen der Bestandsübertra-
gung sowie die Darstellung des europäischen Kontextes.

Die Teile zwei und drei bilden den Schwerpunkt der Arbeit. Sie stellen die 
Bestandsübertragung in ihrer Breite entsprechend den gesetzlichen Rege-
lungen dar. Es werden grenzüberschreitende Vorgänge abgebildet und den 
gesetzlichen Regelungen zugeordnet; gleichzeitig werden fehlende gesetz-
liche Vorschriften offengelegt und die wesentlichen Unterschiede der Be-
standsübertragung im Erst- und Rückversicherungsbereich herausgearbei-
tet. 

Im Einzelnen werden im zweiten Teil – ausgehend von der ursprünglichen 
Regelung der Bestandsübertragung – zunächst die Grundlagen der gesetz-
lichen aufsichtsrechtlichen Regelungen anhand der §§ 14 und 121f VAG 
dargestellt. Die Entwicklung wird vor dem Hintergrund der europäischen 
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Richtlinien und der nationalen Rechtsprechung nachvollzogen, wobei auch 
auf die Entwicklung im Bereich der Rückversicherungsaufsicht bis hin zu 
der neueren Regelung zur Übertragung von Rückversicherungsbeständen 
eingegangen wird. 

Weitere zentrale Themen auf der zivilrechtlichen Ebene sind die Einord-
nung eines Bestandsübertragungsvertrages sowie die Reichweite der ge-
setzlich angeordneten Rechtsfolgen im Erst- und Rückversicherungsbe-
reich. Bestimmte Genehmigungsvoraussetzungen, die nach der jüngeren 
Rechtsprechung des BVerfG zu beachten sind, werden erörtert, ebenso wie 
die Besonderheiten bei grenzüberschreitenden Vorgängen. Anschließend 
wird das behördliche, aufsichtsrechtliche Genehmigungsverfahren beleuch-
tet. Ausgangspunkt ist dabei die Darstellung des staatlichen Aufsichtssys-
tems. Die behördlichen Zuständigkeiten und die rechtliche Einordnung der 
Genehmigungsentscheidung werden vor dem Hintergrund der grenzüber-
schreitenden, innereuropäischen Bestandsübertragung dargestellt bevor 
verfahrensmäßige Besonderheiten und Rechtsschutzmöglichkeiten erörtert 
werden.

Im dritten Teil werden sodann die denkbaren Konstellationen von Be-
standsübertragungen behandelt und den dafür anwendbaren Vorschriften 
des VAG zugeordnet. Es gilt hierbei sowohl zwischen der Bestandsüber-
tragung aus Deutschland heraus auf Unternehmen in EU/EWR-Staaten und 
Drittstaaten als auch der Bestandsübertragung nach Deutschland hinein 
von EU/EWR-Staaten und Drittstaaten zu differenzieren. 

Der vierte Teil widmet sich schließlich der Einordnung der Bestandsüber-
tragung in das internationale Rechtssystem. Es werden hierbei verschiede-
ne Aspekte des internationalen Prozessrechts und des IPR behandelt. So-
dann wird auf das Instrument des Solvent Scheme of Arrangement nach 
englischem Recht eingegangen und dessen Wirksamkeit in Deutschland 
erörtert.

Teil fünf bildet den Schluss der Arbeit. Hier werden zum einen die wesent-
lichen Erkenntnisse kurz zusammengefasst. Zum anderen soll ein Fazit ge-
zogen und ein Ausblick auf mögliche künftige Entwicklungstendenzen ins-
besondere vor dem Hintergrund der Solvency II Richtlinie und der künfti-
gen Rolle der europäischen Aufsichtsbehörde gegeben werden.
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3 Begriffsbestimmungen / Abgrenzungen

Bevor auf die Vorschriften zur Bestandsübertragung eingegangen wird, 
werden die elementaren Begriffe, die in der Arbeit häufig Verwendung fin-
den, erläutert, um ein einheitliches Begriffsverständnis herzustellen. Dar-
über hinaus sind Abgrenzungen und die Herausarbeitung einiger Differen-
zierungen erforderlich, weil manche rechtliche Erwägungen nur in be-
stimmten Bereichen relevant werden. Im Zusammenhang mit Bestands-
übertragungen sind folgende Begrifflichkeiten sowie Abgrenzungen von 
grundlegender Bedeutung.

3.1 Versicherungsbestand 

Die Abgrenzung, ob ein Versicherungsbestand oder lediglich einzelne Ver-
sicherungsverträge von einem Versicherungsunternehmen auf ein anderes 
übertragen werden sollen, ist von entscheidender Bedeutung. Denn die auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften des VAG – § 14 und § 121f VAG – eröffnen 
ihren sachlichen Anwendungsbereich ausschließlich bei einer Bestands-
übertragung durch einen Erst- oder Rückversicherer. Sollen dagegen ein-
zelne Erst- oder Rückversicherungsverträge übertragen werden, sind die 
Anwendungsbereiche des § 14 VAG und des § 121f VAG mangels Vorlie-
gen eines Versicherungsbestandes nicht gegeben.16 Hierfür ist ausschließ-
lich das Zivilrecht maßgeblich, ohne dass es einer aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung bedarf; das Aufsichtsrecht bleibt bei einer Einzelübertra-
gung grundsätzlich außen vor. Demnach ist zu definieren, was generell un-
ter dem Begriff Versicherungsbestand zu verstehen ist. 

3.1.1 Gesamtbestand

Ein Versicherungsbestand stellt grundsätzlich die Gesamtheit aller Versi-
cherungsverträge dar, über die ein Versicherungsunternehmen verfügt. Der 
Gesamtbestand eines Versicherungsunternehmens ist also demnach die 

16 Prölss/Präve, VAG, § 14 Rn. 4.


